
 

 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hofheim, den 17.03.2026 
 
 
 

 
GVO Saatgut Erklärung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
GVO und aus oder durch GVO hergestellte Erzeugnisse dürfen nicht als Lebensmittel, Futtermittel, 
Verarbeitungshilfsstoffe, Pflanzenschutzmittel, Düngemittel, Bodenverbesserer, Saatgut, vegetatives 
Vermehrungsmaterial, Mikroorganismus oder Tier in der ökologischen / biologischen Produktion 
verwendet werden. 
 
Für die Zwecke des Verbots nach Absatz 1 betreffend GVO oder aus GVO hergestellte Erzeugnisse in 
Zusammenhang mit Lebensmitteln und Futtermitteln können sich Unternehmer auf das Etikett auf dem 
Erzeugnis oder auf die Begleitpapiere verlassen, die gemäß der Richtlinie 2001/18/EG, der 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 
2003 über genetisch veränderte Lebensmitteln und Futtermittel oder der Verordnung (EG) Nr. 
1830/2003 über die Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von genetisch veränderten Organismen 
und über die Rückverfolgbarkeit von aus genetisch veränderten Organismen hergestellten 
Lebensmitten, Futtermitteln oder Saatgut an ihm angebracht sind oder mit ihm bereitgestellt werden.  
 
Die Unternehmer können davon ausgehen, dass keine GVO oder aus GVO hergestellte Erzeugnisse 
bei der Herstellung gekauften Lebensmitteln, Futtermittel oder Saatgut verwendet wurden, wenn diese 
nicht gemäß den genannten Verordnungen gekennzeichnet oder mit einem Begleitpapier versehen 
sind.  
 
Eine gesonderte Bestätigung oder Erklärung ist daher nicht notwendig und nicht begründbar.  
 
Sollten Sie dieses Schreiben nicht akzeptieren, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Kontrollstelle, 
die Ökop GmbH (DE-ÖKO-037). 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

      
      
 

Team Agrar GmbH 

Albert Betz Str. 1 

 

24783 Osterrönfeld 

 


